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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Partik-Pable, Motter haben 

am 2. Februar 1990 unter der Nr. 4959/J an mich eine schrift­

liche parlamentarische Anfrage betreffend Maßnahmen zur Früh­

erkennung von Schäden bei Säuglingen gerichtet, die folgenden 

Wortlaut hat: 

UU 1. Vertreten Sie die AUffassung, daß für die in Ausbildung 
stehenden Kinderfachärzte eine verpflichtende Absolvierung 
einschlägiger Kurse zur Früherkennung von Schädigungen vor­
geschrieben werden sollte? 

2. Wieviele derartige Kurse werden ~erzeit in österreich ange­
boten? 

3. Halten Sie es für notwendig, das bestehende Kursangebot zu 
erweitern?Oi 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Wie bereits in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 

Nr. 4284/J festgestellt wurde, ist die Früherkennung von 
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Schädigungen beim Säugling integrierter Bestandteil der Ausbil­

dung zum Facharzt für Kinderheilkunde. 

Insbesondere wird auf die in der Ärzte-Ausbildungsordnung im 
Rahmen der praktischen Ausbildung zum Facharzt für Kinderheil­

kunde vorgesehenen Teilgebiete nperinatologie, Neonatologie Ol 

sowie VVDiagnose und konservative Behandlung cerebraler Erkran­

kungen iV hingewiesen. 

Es ist somit sichergestellt, daß jeder in Ausbildung zum Fach­

arzt für Kinderheilkunde stehende Arzt praktische Kenntnisse 

und Erfahrungen auf diesen Gebieten zu erwerben hat. 

Die Vorschreibung einer verpflichtenden Absolvierung von Kursen 

zur Früherkennung von Schädigungen, insbesondere cerebralen 

Entwicklungsstörungen, beim Säugling für die in Ausbildung zum 

Facharzt für Kinderheilkunde stehenden Ärzte erscheint daher 

nicht sinnvoll. 

Im übrigen ist festzuhalten, daß derartige Kurse vorwiegend der 
ärztlichen Fortbildung dienen, um den mit diesen Problemen be­

faßten Ärzten die Gelegenheit zu bieten, sich mit speziellen 

Methoden und neuen Entwicklungen vertraut zu machen. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Die genannten Kurse werden sowohl von den Ärztekammern als auch 

von diversen Fachgesellschaften durchgeführt. Da keine Ver­

pflichtung zur Meldung solcher Kurse besteht, verfügen weder 

das Bundeskanzleramt-Gesundheit noch die österreichische Ärzte­

kammer über eine vollständige Übersicht über das Kursangebot. 
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